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zu den Titelfotos

Sternberger Angler wählten neuen Vorstand

Auf ihrer Jahreshauptversammlung am 27.01.2008 im Sternber-
ger Rathaussaal wählten die Mitglieder der Ortsgruppe Luckower
See e. V. einen neuen Vorstand. Für die nächsten drei Jahre wer-
den die Sportfreunde U. Miller, D. Rechner, N. Natzel, H. Augustat
und als neues Mitglied J. Sarnetzki die Geschicke im Verein be-
stimmen und die Beschlüsse der Jahreshauptversammlungen um-
setzen. Weiterhin standen auf der Tagesordnung der Versamm-
lung der Arbeitsbericht des Vorstandes über das Sportjahr 2007
durch den Vorsitzenden U. Miller, der Finanzbericht für das abge-
laufene Geschäftsjahr durch den Kassenwart Nico Natzel, die Aus-
zeichnung verdienter Vereinsmitglieder sowie die Beschlussfas-
sung über die vorgetragenen Berichte.
Im Anschluss folgte eine rege Diskussion über den Angelsport be-
treffende Themen, an der sich auch die anwesenden Gäste wie der
Bürgermeister J. Quandt und der Fischermeister J. Rettig rege be-
teiligten. In einem kurzen Grußwort dankte der Bürgermeis-ter den
Anglern für ihre gute Arbeit bei der Gestaltung und Pflege des Ver-
einsobjektes sowie für die Beteiligung des Vereins an den Feier-
lichkeiten der Stadt. In seinem Rechenschaftsbericht wertete der
Vorsitzende U. Miller die Arbeit des vergangene Jahres aus. So wur-
den im Vereinsgelände acht Arbeitseinsätze, bei denen über sie-
benhundert Arbeitsstunden geleistet worden sind, durchgeführt. An
dreizehn Veranstaltungen des Vereins im Jahre 2007 haben ins-
gesamt 421 Mitglieder teilgenommen. In Auswertung der vier An-
gelsportveranstaltungen übereichte U. Miller den Wanderpokal des
Vereins an den Sieger im sportlichen Angeln S. Blei. Weiterhin wur-
den fünf verdienstvolle Mitglieder mit der Ehrennadel des LAV aus-
gezeichnet. Dem Verein gehören derzeit 162 Mitglieder an. Auf der
Jahreshauptversammlung wurden drei neue Mitglieder in die Rei-
hen des Vereins aufgenommen. Besondere Freude kam darüber
auf, dass auch zwei Kinder dem Verein beigetreten sind. Zum Ab-
schluss wünschte der alte und nun auch neue Vorsitzende U. Mil-
ler allen Mitgliedern einen großen Fisch und Petri Heil.

Die Brüeler Schule lädt ein 
zu ihrem 30. Geburtstag

Schon seit dreißig Jahren steigen Brüeler Schüler den Vogelstan-
genberg hinauf, um zur Schule zu gehen. Wir finden, das ist ein
Grund zum Feiern. Deshalb ist die erste Märzwoche unsere Fest-
woche, in der wir in vielen Projekten den Tag der offenen Tür vor-
bereiten werden. So zum Beispiel wollen die Grundschüler wissen,
wie  die Mädchen und Jungen früher in unserem Schulhaus gelernt
haben, worüber sie lachten, ob sie sich gestritten haben und was
aus ihnen geworden ist. Deshalb haben sie sich ehemalige Lehre-
rinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler zu Gesprächs-
runden eingeladen. Auch die Schüler der Regionalen Schule ar-
beiten in der Festwoche ganz intensiv an den Vorbereitungen zum
Tag der offenen Tür. Dieser wird am 7.3.2008 stattfinden. Den Auf-
takt bildet eine Talkrunde, in der ehemalige Schülerinnen bzw. Schü-
ler aber auch Lehrerinnen und Lehrer über ihre Zeit an der Brüeler
Schüle berichten. Anschließend beginnt um 16.00 Uhr die Fest-
veranstaltung. Ab etwa 17.00 Uhr können unserer Gäste einen Blick
in alle Räume, in denen die Mädchen und Jungen die Ergebnisse
ihrer Arbeiten von der Projektwoche präsentieren werden, werfen.
Sicherlich hat sich vieles verändert seit der Einweihung des Schul-
gebäudes zum Schuljahr 1977/78. Eine Diaschau zeigt Bilder von
früher, dem Umbau, der sich immerhin über zwei Jahre erstreckte,
und Bilder von heute. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Hier
unterstützt uns ganz tatkräftig die Freiwillige Feuerwehr  von Brü-
el.
Konnten wir Ihre Neugier wecken? Dann feiern Sie mit uns unser
Schuljubiläum. Alle mit unserer Schule verbundenen Menschen
(ehemalige Kolleginnen und Kollegen, ehemalige Schülerinnen und
Schüler, das Technische Personal, Eltern sowie die Bevölkerung
aus unserer Region) möchten wir dazu sehr herzlich einladen.
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Aus dem Rathaus und den
Gemeinden

Telefonliste der Stadtverwaltung Sternberg

Telefon/ Fax (Vorwahl 03847/...)
Bürgermeister Jochen Quandt 444512
Vorzimmer: Elke Cziesso 444512

Fax: 444513
Zentrale: Elke Drohsel 444510
Fax: 444520

1. Allgemeine Verwaltung

Leiter: Olaf Steinberg 444530
Fax: 444513

Personal: Inge-Lore Damaschke 444528

1.1. Amtsangelegenheiten, Stadt- und 
Gemeindevertretungen, Satzungen,
Recht, Versicherungen,
Gundula Rudat 444529
Evelin Gartzke 444515
Inge Wendt 444514

1.2. Schulen, Kita, Jugend, Sport, Amtsblatt
Margret Weihs 444524
Brit Käker 444548
Thomas Haese 444525

1.3. Standesamt
Roswitha Holm 444519
Brigitte Berkau 444518

1.4. Fremdenverkehrsamt
Egon Leesch 444536
Gabriele Kalm 444535

Fax: 444570

2. Finanzverwaltung

Leiter: Reinhard Dally 444540
Hannelore Toparkus 444527
Rebekka Kinetz 444526

2.1 Stadtkasse; Vollstreckung
Astrid Dei 444545
Sigrid Fischer 444543
Bärbel Beyer 444546
Giesela Panwitz 444 544
Beate Schwarz 444 557
Renate Kubat 444 574
Birgit Janz 444 571
Gudrun Pankow 444 562

2.2. Steuern und Abgaben
Cornelia Köpcke 444541
Ingrid Bücher 444547

3. Bauverwaltung

Leiter: Jochen Gülker 444580
Fax: 444582

Sabine Brinckmann 444581
Angela Menning 444579

3.1. Hoch- und Tiefbau
Jörg Rußbült 444578
Edwin Junghans 444577
Horst Köbernick 444588

3.2. Bauleitplanung und Liegenschaften
Rolf Brümmer 444583
Dorothea Behrens 444575
Susanne Balzer 444584
Erika Mütz 444589

4. Bürgeramt

Leiter: Eckardt Meyer 444573
Fax: 444569

4.1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Feuerwehr, Gewerbeamt
Martina Meyer 444568
Christine Brachmüller 444564
Rosemarie Bartel 444586
Angelika Dreßler 444585
Friedhofsverwaltung: Birgit Janz 444571

4.2. Einwohnermeldeamt, Bußgeld
Helga Lau 444563
Sabine Kropp 444561

4.3. Wohngeld
Liane Blaschkowski 444560

4.4. Bürgerbüro Brüel Telefon: Vorwahl 038483/...
Fax: 33333

Einwohnermeldeamt: Renate Schäfer 33317
Wohngeldstelle 33313

5. Stadtwerke

Fax: 444554
Technischer Leiter: Kerstin Pohl 444551
kaufmännische Sachbearbeitung:
Ilona Windolph 444550

6. Bauhof

Dietmar Merseburger 2182 oder 0171/6055295

Redaktion Amtsblatt

Thomas Haese
Telefon: 03847/444525
Fax 03847/444513
E-Mail: haese@stadt-sternberg.de

Telefonliste der öffentliche Einrichtungen
im Amt Sternberger Seenlandschaft

Bauhof Sternberg 03847/2182
Bauhof Brüel 038483/33331/017
Bibliothek Sternberg 03847/2712
Bibliothek Brüel 038483/33340
Badeanstalt 03847/2874
Freizeitzentrum 03847/2477
Heimatmuseum 03847/2162
Kindergarten 03847/2465
Kläranlage 03847/312058
Schule Sternberg 03847/2622
Grundschule Brüel 038483/293010
Realschule Brüel 038483/293030
Sporthalle Sternberg 03847/2713
Sporthalle Brüel 038483/20040
Sportlerheim Sternberg 03847/2806
Stadtwerke Sternberg 03847/444550
Wasserwerk 03847/2393



Sternberger Seenlandschaft … 4 … Nr. 02/2008

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
in Sternberg und des Bürgerbüros in Brüel

Stadtverwaltung Sternberg
Montag, Dienstag,
Mittwoch, Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag auch von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch auch von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Donnerstag geschlossen

Bürgerbüro Brüel
Montag 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeister

Gemeinde
Bürgermeisterin/
Bürgermeister Sprechzeiten

Blankenberg
Herr Peter Davids Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr

Gemeindehaus Blankenberg
Tel. 038483/20733

Borkow
Herr Olaf Lorenz Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus Borkow
Tel. 038485/25289

Stadt Brüel
Herr Hans-Jürgen Goldberg Montag 17.00 - 19.00 Uhr

Bürgerhaus Brüel
Tel. 038483/33323

Dabel
Herr Herbert Rohde Dienstag 18.30 - 20.00 Uhr

Gemeindehaus Dabel
Büro Tel. 038485/20207

Hohen Pritz
Frau Britta Täufer nach Absprache

038485/20618
Büro Tel. 038485/20460

Kobrow
Herr Norbert Rethmann jeden 1. Montag im Monat

(außer Ferien)
18.00 - 19.00 Uhr 

Sporthalle Kobrow
oder telefonisch
privat 038488/8012 bzw.
dienstlich über Frau Birgit
Mauck 038488/30313

Kuhlen-Wendorf
Herr Ralf Toparkus Tel. 038483/20210

25.02.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus
10.03.2008 17.00 Uhr
in Wendorf Feuerwehr
31.03.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus
14.04.2008 17.00 Uhr
in Gustävel Feuerwehr
28.04.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus
05.05.2008 17.00 Uhr
in Wendorf Feuerwehr
19.05.2008 17.00 Uh
in Kuhlen Gemeindehaus
02.06.2008 17.00 Uhr
in Gustävel Feuerwehr
16.06.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus

07.07.2008 17.00 Uhr
in Wendorf Feuerwehr
21.07.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus
04.08.2008 17.00 Uhr
in Gustävel Feuerwehr
18.08.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus
08.09.2008 17.00 Uhr
in Wendorf Feuerwehr
22.09.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus
06.10.2008 17.00 Uhr
in Gustävel Feuerwehr
20.10.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus
10.11.2008 17.00 Uhr
in Wendorf Feuerwehr
24.11.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus
08.12.2008 17.00 Uhr
in Gustävel Feuerwehr
22.12.2008 17.00 Uhr
in Kuhlen Gemeindehaus

Langen Jarchow
Frau Christa Richelieu nach Absprache

Tel. 038483/29448
Mustin
Herr Berthold Löbel nach Absprache

Tel. 038481/20725 oder
0172/3137080

Sternberg
Herr Jochen Quandt nach Absprache

Tel. 03847/444512
Weitendorf
Herr Bernd Knoll Mo. - Fr. nach Absprache

Tel. 038483/20675
Witzin
Herr Bruno Urbschat nach Absprache

Tel. 038481/20000
Zahrensdorf
Herr Alfred Nuklies nach Absprache

Gemeindebüro Zahrensdorf
Tel. 038483/20861

WEMAG-BAE Brüeler 
Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH

Information für unsere Kunden in der Stadt Brüel

1. Unsere Dienststelle in Brüel erreichen Sie an Werktagen tags-
über unter:
- für den Bereich Trinkwasser und Fernwärme, 038483/3130
- für den Bereich Abwasserentsorgung, 0385/755-2281

2. für die Annahme von Störungsmeldungen in der Versorgung
mit Strom, Wasser, Fernwärme und in der Abwasserentsor-
gung außerhalb der Arbeitszeit erreichen Sie uns unter:
0385/755-111.

3. Zu allen Fragen zur Verbrauchsabrechnung Strom, Wasser, Ab-
wasser haben wir folgende Service-Nr. eingerichtet: 0385/
755-2755.

4. Die Entleerung Ihrer Kleinkläranlage und abflusslosen Gruben
fordern Sie bitte direkt bei der Firma Heck-Humus Kompostie-
rungsgesellschaft mbH, Ludwigsluster Chaussee 55, 19061
Schwerin an. Sie erreichen die Firma unter Tel.: 0385/3924510,
Telefax: 0385/3924513.

5. Zu Fragen der Abwasserentsorgung beraten wir Sie gern im
persönlichen Gespräch zu unseren Sprechzeiten, die wir je-
den Dienstag für Sie in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr in
der Netzdienststelle Brüel, Sternberger Str. 91, durchführen.
Termine außerhalb dieser Sprechzeit können Sie telefonisch
vereinbaren unter: 0385/755-2281.

WEMAG AG BAE GmbH



Nr. 02/2008 … 5 … Sternberger Seenlandschaft

Sprechzeiten des Jugendamtes

Jeden Dienstag in der Zeit von 08.30 Uhr - 12.00 Uhr
und von 13.30 Uhr - 17.00 Uhr

finden Sprechzeiten des Jugendamtes Parchim in der Außenstel-
le Sternberg, Mecklenburgring 32, statt. Vorherige Terminabspra-
chen sind erwünscht.

Ansprechpartner:
Frau Riediger
Telefonisch erreichbar: Parchim 03871/722227

Sternberg 03847/4359838

Öffnungszeiten der Bibliotheken 
im Amtsbereich

Stadtbibliothek Sternberg, Finkenkamp 24

Dienstag und Donnerstag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag
von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Stadtbibliothek Brüel, August-Bebel-Straße 1

Montag geschlossen!
Dienstag 10.00 -12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 10.00 -12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr

Gemeindebibliothek Dabel, Wilhelm-Pieck-Straße 20

Montag
von 14.30 bis 17.00 Uhr
Dienstag
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch
Heimatstube
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag
von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Heimatmuseum Sternberg

Öffnungszeiten:
Donnerstag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Weitere Termine nach Vereinbarung

Heimatstube Dabel

W.-Pieck-Straße 20
19406 Dabel
Tel. 038485/20420
Öffnungszeiten:
Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Heimatstube Brüel

Öffnungszeiten:
Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Schöffenwahlen für die Jahre 2009 bis 2013

Für die Amtsperiode 2009 bis 2013 werden für den Amtsgerichts-
bezirk Parchim wieder Schöffen gesucht. Wie der Präsident des
Landgerichts Schwerin mitteilt, wird die Anzahl der benötigten
Schöffen aus den Gemeinden des Amtes wie folgt verteilt: aus der
Stadt Sternberg 5 Vorschläge, aus der Stadt Brüel 3 Vorschläge,
aus der Gemeinde Dabel 2 Vorschläge und aus den anderen Ge-
meinden jeweils 1 Vorschlag.
Wer Interesse an der Schöffentätigkeit hat, sollte sich umgehend
mit einem formlosen, schriftlichen Antrag bei dem jeweiligen
Bürgermeister oder im Amt Sternberger Seenlandschaft, Herrn
Steinberg, Am Markt 1 in 19406 Sternberg bewerben.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bodenordnungsverfahren •Hohen PritzŽ

5433.3-5-60-0940 LG

Öffentliche Bekanntmachung
Ausfertigung

Bekanntmachung nach § 3a Satz 2, 2. Halbsatz des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern
vom 14.01.2008
Die Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Ho-
hen Pritz hat den Antrag gestellt, die im Maßnahmenplan Teil 4
dargestellten gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im ge-
nannten Bodenordnungsverfahren im Sinne des Flurbereini-
gungsgesetzes zu bauen.
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern als Genehmigungsbehörde hat eine
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3c des UVPG in
Verbindung mit Nummer 16.1 der Anlage 1 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. September 2001 (BGBl. I S. 2350) durch-
geführt.
Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht er-
forderlich.
Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbststän-
dig anfechtbar.
Die Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes in Verbindung
mit dem Flurbereinigungsgesetz entscheiden.

Schwerin, 14.01.2008

gez. Reimann (LS)
Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern 

ausgefertigt:
Parchim, 30.01.2008 
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Jahresrechnung 2006 der Gemeinde Witzin

Aufgrund des § 43 i. V. m. § 61 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 206), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V 
S. 539) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Witzin vom 31.01.2008, Beschluss-Nr. BVW-110/2007
1. die Jahresrechnung 2006 der Gemeinde Witzin mit der Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2005 gemäß § 39

GemHVO bekannt gemacht:

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2006 gemäß § 39 GemHVO  - Gemeinde Witzin -
Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

______________________________________________________________________________________________________________________
Soll-Einnahmen 333.110,68   230.847,96   563.958,64  
+ Neue Haushaltseinnahmereste 0,00   0,00   0,00  
./. Abgang alter HH-Einnahmereste 0,00   0,00   0,00  
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 0,00   0,00   0,00  
Summe bereinigte Soll-Einnahmen 333.110,68   230.847,96   563.958,64  
Soll-Ausgaben: 333.110,68   249.181,36   582.292,04  
(darin enthalten Überschuss: 178,81  )
+ Neue Haushaltsreste 0,00   1.000,00   1.000,00  
./. Abgang alter HH-Ausgabereste 0,00   19.333,40   19.333,40  
./. Abgang alter Kassenausgabereste 0,00   0,00   0,00  
Summe bereinigte Soll-Ausgaben 333.110,68   230.847,96   563.958,64  
Soll-Fehlbetrag 0,00   0,00   0,00  

2. Dem Bürgermeister wurde Entlastung erteilt.

Die Jahresrechnung 2006 mit ihren Anlagen und Erläuterungen liegt in der Zeit vom 25.02.2008 bis 24.03.2008 jeweils von montags
bis freitags zu den bekannten Öffnungszeiten zur Einsichtnahme in der Verwaltung der Stadt Sternberg, Am Markt 1, 19406 Sternberg,
Zimmer 34 aus.

Haushaltssatzung der Gemeinde Witzin
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 47 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung Witzin vom 31.01.2008 die folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 366.000,00  
in der Ausgabe auf 366.000,00  

und
2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 112.500,00  
in der Ausgabe auf 112.500,00  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0,00  

davon für Zwecke der Umschuldung 0,00  
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0,00  
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 30.000,00  

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 230 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Witzin, den 31.01.2008

Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung (KV M-V) sind Ver-
stöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V
enthalten oder auf Grund der KV M-V erlassen worden sind, in-
nerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung gel-
tend zu machen. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung
von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschrif-
ten.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr
2008 der Gemeinde Witzin liegt in der Zeit vom 25.02.2008 bis
24.03.2008 jeweils montags bis freitags zu den bekannten Öff-
nungszeiten zur Einsichtnahme in der Verwaltung der Stadt Stern-
berg, Am Markt 1, 19406 Sternberg, Zimmer 34, aus.

Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer der Gemeinde Witzin

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom
08.06.2004 (GVOBl. M-V 2004, S. 206), zuletzt geändert durch Art.
4 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), der §§ 1,
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes - KAG M-V in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 
S. 146) seit dem 31. März 2005 geltenden Fassung (GS Mecklen-
burg-Vorpommern Gl. Nr. 6140-2) wird nach Beschlussfassung
durch die Gemeinde Witzin vom 29.11.07  und nach Durchführung
des Anzeigeverfahrens beim Landrat des Landkreises Parchim als
untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Satzung erlassen:

§ 1
Steuergegenstand
Steuergegenstand ist das Halten eines über vier Monate alten Hun-
des im Gemeindegebiet Witzin.

§ 2
Steuerschuldner
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes.
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(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinen Haushalt
aufgenommen hat. Das gilt gleichermaßen für Wirtschaftsbetrie-
be, Gesellschaften, Vereine und Genossenschaften. Als Hunde-
halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Aufbewahrung ge-
nommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält.
(3) Alle in einem Haushalt oder in einem Betrieb aufgenommenen
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
(4) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so sind
sie Gesamtschuldner.

§ 3
Haftung
Ist der Halter eines Hundes nicht zugleich Eigentümer, so haftet
der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als Gesamtschuld-
ner.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerpflicht, 
Entstehung der Steuerschuld
(1) Die Steuer ist eine Jahresaufwandssteuer. Sie entsteht am
01.01. des Kalenderjahres oder im Laufe des Jahres an dem Tag,
an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. Die Steuerschuld
entsteht frühestens mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der
Hund das Alter von vier Monaten erreicht hat.
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem
die Hundehaltung endet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr
- für den 1. Hund 16,00  
- für den 2. Hund 40,00  
- für den 3. Hund 50,00  
Für gefährliche Hunde gemäß § 2 der VO über das Führen und
Halten von Hunden (HundehVO M-V):
- für den 1. gefährlichen Hund 150,00  
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 400,00  
(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.
(3) Hunde, für die die Steuer nach § 7 ermäßigt wird, gelten als
1. Hund.
(4) Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalender-
jahres, so ermäßigt sich die Steuer auf den der Dauer der Steu-
erpflicht entsprechenden Teilbetrag.

§ 6
Steuerbefreiung
Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für
1. Blindenbegleithunde.
2. Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser, schwer-

höriger oder sonstiger hilfloser Personen benötigt werden. Die
Steuerbefreiung wird von der Vorlage eines ärztlichen Zeug-
nisses des Hundehalters abhängig gemacht.

3. Diensthunde, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben benötigt werden.

4. Sanitäts- und Rettungshunde, die von anerkannten Sanitäts-
und Zivilschutzeinrichtungen gehalten werden.

5. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in
Tierheimen o. ä. Einrichtungen untergebracht worden sind.

6. Hunde die zur Bewachung von Herden gehalten werden oder
die von Berufsjägern zur Ausübung der Jagd benötigt werden.

§ 7
Steuerermäßigung
Die Steuer wird auf Antrag um die Hälfte ermäßigt für
1. Hunde zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächs-

ten bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen.
2. Hunde, die von Forstbediensteten oder Inhabern eines Jagd-

scheines ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung der
Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, so-
weit die Hundehaltung nicht steuerfrei ist. Für Hunde die zur

Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt die Steuerermäßi-
gung nur ein, wenn sie die Brauchbarkeitsprüfung nach der
Landesverordnung zur Prüfung der Brauchbarkeit von Jagd-
hunden in Mecklenburg-Vorpommern in der geltenden Fas-
sung mit Erfolg abgelegt haben.

3. Hunde, die ständig an Bord von Binnenschiffen gehalten wer-
den.

4. Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewa-
chungsgewerbes oder von Einzelwächtern zur Ausübung des
Wachdienstes benötigt werden.

5. Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Gehöften
dienen.

6. Hunde, die von Artisten oder Schaustellern zur Berufsaus-
übung benötigt werden.

7. Hunde, die als Schutzhunde gehalten und verwendet werden.
Das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnisse darf nicht
älter als zwei Jahre sein. Alle zwei Jahre ist diese Steuer-
ermäßigung unter Vorlage eines gültigen Prüfungszeugnisses
erneut zu beantragen.

§ 8
Züchtersteuer
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige Hunde
der gleichen Rasse im zuchtfähigen Alter, darunter eine Hündin,
zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse
in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 9 bliebt unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken
gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5.
(3) Die Vergünstigung wird nicht gewährt, wenn in zwei aufeinan-
derfolgenden Kalenderjahren Hunde nicht gezüchtet worden sind.
(4) Vor Gewährung der Ermäßigung ist vom Züchter folgende/r Ver-
pflichtung/Nachweis vorzulegen:
1. Die Hunde werden in geeigneten, den Erfordernissen des Tier-

schutzes entsprechenden Unterkünften untergebracht.
2. Es werden ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den Er-

werb und die Veräußerung der Hunde geführt.
3. Änderungen im Hundebestand werden innerhalb von 14 Ka-

lendertagen der Gemeinde Witzin unverzüglich mitgeteilt.
4. Mitgliedsnachweis im Verein Deutsches Hundewesen (WH).
5. Wird ein Punkt der Verpflichtung nicht erfüllt, entfällt die Er-

mäßigung.

§ 9
Steuerermäßigung für den Handel mit Hunden
Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Ge-
werbe bei der zuständigen Behörde angemeldet haben, haben auf
Antrag nur die Steuer für zwei Hunde zu entrichten.

§ 10
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und 
Steuerermäßigung
(1) Für die Gewährung einer Steuervergünstigung (Steuerbefrei-
ung oder Steuerermäßigung) sind die Verhältnisse zu Beginn des
Kalenderjahres, in den Fällen des § 4 Absatz 1 die Verhältnisse zu
Beginn der Steuerpflicht maßgebend.
(2) In den Fällen einer Steuerermäßigung kann jeder Ermäßi-
gungsgrund nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen be-
ansprucht werden.
(3) Die Steuervergünstigung wird nicht gewährt, wenn
1. Hunde, für die eine Steuervergünstigung beantragt worden ist,

für den angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet sind.
2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren wegen Tier-

quälerei rechtskräftig bestraft worden ist.
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 (1) 4. Anstrich werden
keine Steuervergünstigungen, die die Satzung gemäß § 7 bis 9
vorsieht, gewährt.

§ 11
Fälligkeit der Steuer
(1) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer wird als Jahres-
steuer festgesetzt und ist in gleichen Teilbeträgen während des
laufenden Kalenderjahres, jeweils am 15. der Monate Februar, Mai,
August und November zu leisten.
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(2) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so wird
die anteilige Steuer für das Kalenderjahr einen Monat nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheides fällig.
(3) Die für einen Zeitraum nach Beendigung der Steuerpflicht ge-
zahlte Steuer wird erstattet.

§ 12
Anzeigepflicht
(1) Wer im Gebiet der Gemeinde Witzin einen über vier Monate al-
ten Hund hält, hat diesen innerhalb von 14 Kalendertagen nach
dem Beginn des Haltens oder nachdem der Hund das steuer-
pflichtige Alter erreicht hat, anzuzeigen.
(2) Endet die Hundehaltung bzw. ändern oder entfallen die Vor-
aussetzungen für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist die-
ses innerhalb von 14 Kalendertagen mitzuteilen.
(3) Eine Verpflichtung nach Abs. 1 und 2 besteht nicht, wenn fest-
steht, dass die Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem die Steu-
erpflicht beginnt, aufgegeben wird.
Wird ein Hund veräußert oder verschenkt, so sind in der Anzeige
nach Abs. 2 der Name und die Anschrift des neuen Halters abzu-
geben.
(4) Bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen ist der
Halter des Hundes zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihm vom
Steueramt übersandten Nachweise innerhalb der vorgeschriebe-
nen Frist verpflichtet. Durch das Ausfüllen der Nachweise wird die
Verpflichtung zur An- und Abmeldung nicht berührt.

§ 13
Steuermarken
(1) Jeder Hundehalter erhält nach der Anmeldung eines Hundes
einen Steuerbescheid und eine Steuermarke. Bei der Festsetzung
der Züchtersteuer und im Falle des § 9 erhält der Hundehalter zwei
Steuermarken.
(2) Die Hunde müssen außerhalb des Hauses oder des umfrie-
deten Grundbesitzes mit einer gültigen und sichtbar befestigten
Steuermarke versehen sein. Bei Verlust der Steuermarke wird dem
Hundehalter auf Antrag eine Ersatzmarke gegen eine Verwal-
tungsgebühr ausgehändigt.
(3) Steuermarken sind auf unbestimmte Zeit bzw. bis auf Widerruf
durch die Gemeinde Witzin gültig.
(4) Bei Abmeldung des Hundes ist die Steuermarke an die Ge-
meinde Witzin zurückzugeben.

§ 14
Ordnungswidrigkeit
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 12 und 13 sind Ordnungswid-
rigkeiten nach § 17 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom
08.06.2004 und können mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 15
Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung vom 20.08.2001 außer Kraft.

Witzin, den 18.12.2007

Verfahrensvermerk
Die vorstehende Satzung wurde gemäß § 5 der Kommunalver-
fassung M-V dem Landrat des Landkreises Parchim als untere
Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt.
Somit wird die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der
Gemeinde Witzin vom 18.12.2007 im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Amtes Sternberger Seenlandschaft, dem •Amts-
blatt Sternberger SeenlandschaftŽ Nr. 02/2008 vom 23.02.2008 öf-
fentlich bekannt gemacht.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht
werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Haushaltssatzung der Stadt Sternberg
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 47 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Stadtver-
tretung Sternberg vom 12.12.2007 und mit Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde vom 28.01.2008 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 6.979.300  
in der Ausgabe auf 6.979.300  
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 1.572.300  
in der Ausgabe auf 1.572.300  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0  

davon für Zwecke der Umschuldung 0  
2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen auf 552.500  
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 100.000  

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) 250 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

§ 4
Für den Wirtschaftsplan der Stadtwerke werden festgesetzt:
1. im Erfolgsplan

die Erträge auf 1.910.000  
die Aufwendungen auf 1.896.000  
der Jahresgewinn auf 14.000  

2. im Vermögensplan
die Einnahmen auf 824.000  
die Ausgaben auf 824.000  

3. der Gesamtbetrag der Kredite
für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen auf 0  
davon für Zwecke der Umschuldung 0  

4. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf

5. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 100.000  

Sternberg, den 13.02.2008
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Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung (KV M-V) sind Ver-
stöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V
enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, inner-
halb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung geltend
zu machen. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr
2008 der Stadt Sternberg liegt in der Zeit vom 25.02.2008 bis
24.03.2008 jeweils montags bis freitags zu den bekannten Öff-
nungszeiten zur Einsichtnahme in der Verwaltung der Stadt Stern-
berg, Am Markt 1, 19406 Sternberg, Zimmer 34, aus.

Wahlbekanntmachung

für die Städte und Gemeinden des Amtes Sternberger
Seenlandschaft über die Wahl zum Landrat

Am Sonntag, dem 16. März 2008 finden im Landkreis Parchim
Landratswahlen statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Folgende Wahlbezirke mit den dazugehörigen Wahllokalen wer-
den in den Gemeinden des Amtes Sternberger Seenlandschaft
eingerichtet:

Wahlbezirk Wahllokal
Blankenberg Gemeindehaus in Blankenberg, Dorfstraße
Borkow Gemeindehaus in Borkow, Am Bahnhof
Brüel I Regionale Schule Brüel
Brüel II Bürgerhaus August-Bebel-Straße
Dabel Begegnungstreff Wilhelm-Pieck-Straße
Hohen Pritz Dorfgemeinschaftshaus in Hohen Pritz, Fritz-

Reuter-Str.
Kobrow: Feuerwehrgerätehaus Kobrow I, 

Lindenallee
Kuhlen-Wendorf Gemeindehaus Kuhlen, Dorfstraße
Langen Jarchow Sportplatzgebäude Langen Jarchow 
Mustin Gemeindehaus Mustin, Kastanienallee
Sternberg I Rathaussaal links, Am Markt
Sternberg II Rathaussaal rechts, Am Markt
Sternberg III Kita am Finkenkamp
Sternberg IV Gymnasium Sternberg, Seestraße
Sternberg V Kulturraum Groß Raden, Dorfstraße
Sternberg VI Gemeinderaum Pastin, Dorfstraße
Sternberg VII Sportlerheim Groß Görnow, Warnowstraße
Weitendorf Gemeindehaus Weitendorf, Sternberger

Straße
Witzin Mehrzweckgebäude Gartensteig, Feuerwehr
Zahrensdorf Landwirtschaftsgesell. Zahrensdorf, Haupt-

straße.

In den Wahlbenachrichtigungen, die bis zum 24. Februar 2008 zu-
gestellt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung und ihren
Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie haben sich
auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen.
Die Wahlbenachrichtigung wird dem Wähler belassen und ist im
Falle einer Stichwahl erneut dem Wahlvorstand vorzuzeigen.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes gekennzeichnet werden. Wird der Stimmzettel außerhalb
einer Wahlkabine gekennzeichnet, ist dieser Stimmzettel ungültig.
Im und vor dem Wahllokal darf keine Werbung für eine Partei oder
politische Organisation erfolgen. Kein Wähler darf in seiner Wahl-
entscheidung beeinflusst oder gar an der Wahlausübung gehin-
dert werden.

Gewählt wird auf amtlichen Stimmzettel.

Jeder Wähler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer die im Wahl-
gebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe der Bezeich-
nung der Parteien und Wählergruppen bzw. die Bezeichnung ŒEin-
zelbewerber• sowie die Namen der Bewerber. Rechts neben dem
Namen eines jeden Bewerbers befindet sich ein Kreis für die Kenn-
zeichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gel-
ten soll. 
Die Stimmzettel sind nach der Kennzeichnung durch den Wähler
so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.
Die Wahlhandlung sowie die ab 18.00 Uhr erfolgende Ermittlung
und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts
möglich ist.
Wähler, die einen Wahlschein beantragt haben, können in allen
Wahllokalen des Landkreises Parchim wählen oder Briefwahl durch-
führen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
wahlbehörde Amt Sternberger Seenlandschaft, Am Markt 1 in
19406 Sternberg für die Wahl den amtlichen Stimmzettel, den amt-
lichen grauen Wahlumschlag sowie den amtlichen gelben Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben
werden.
Erhält bei der Hauptwahl kein Bewerber mehr als die Hälfte der
gültigen Stimmen, so findet zwischen den beiden Bewerbern mit
den höchsten Stimmenzahlen am
30. März 2008 eine Stichwahl statt. Für die etwa notwendig wer-
dende Stichwahl erfolgt spätestens am sechsten Tag vor der Wahl
eine gesonderte Wahlbekanntmachung.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist straf-
bar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Sternberg, den 13. Februar 2008

gez. Davids
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Amtsgerichts Parchim
vom 30.01.2008 

14 K 24/05
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
Mittwoch, dem 30.04.2008, 10.30 Uhr
im Gerichtsgebäude, 2. OG, Raum 340 (Saal 6), Moltkeplatz 2,
19370 Parchim, das im Grundbuch von Hohen Pritz, Blatt 126 ein-
getragene Grundstück versteigert werden:

BV-Nr. 1, Gemarkung Hohen Pritz, Flur 3, Flurstück 312, 
Friedensstr. 4, 4.058 qm groß

Es handelt sich um das Grundstück Friedensstr. 4 in 19406 Hohen
Pritz, zweigeschossiges Zweifamilienwohnhaus, Bj. ca. 1950, ab
1990 Teilsanierung, massiv, teilunterkellert (Heizungsraum), EG
u. OG je ca. 160 qm Wfl., 3 Garagen; Nebengebäude (ehem. Stall),
Bj. 1950. Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 118.000,00 EUR
Auf Antrag ist Sicherheit i. H. v. 10 % des Verkehrswertes zu leis-
ten. Eine Sicherheitsleistung ist ausschließlich unbar zu leisten.
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Bekanntmachung des Amtsgerichts Parchim
vom 31.01.2008

14 K 161/06 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
Montag, dem 21.04.2008, 09.15 Uhr
im Gerichtsgebäude, 2. OG, Raum 340 (Saal 6), Moltkeplatz 2,
19370 Parchim, ein 1/2 Miteigenturnsanteil am Grundstück ein-
getragen im Grundbuch von Brüel Blatt 1838 versteigert werden:

BV-Nr. 1, Gemarkung Brüel, Flur 9, Flurstück 71, 834 qm groß

Es handelt sich um einen 1/2 Miteigentumsanteil an dem Grund-
stück in 19412 Brüel, Sternberger Str. 74, zweigeschoss. Einfami-
lien-Reihenhaus, Bj. ca. 1910, modernisiert, 114 qm Wfl., teilun-
terkellert, DG nicht ausgebaut, Gartenlaube, Unterstand.

Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 37.400,00 EUR

Auf Antrag ist Sicherheit i. H. v. 10 % des Verkehrswertes zu leisten.
Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.

Bekanntmachung des Amtsgerichts Parchim
vom 25.01.2008 

14 K 190/04 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
Mittwoch, dem 23.04.2008, 10.30 Uhr
im Gerichtsgebäude, 2. OG, Raum 340 (Saal 6), Moltkeplatz 2,
19370 Parchim, das im Grundbuch von Holzendorf Blatt 10926 ein-
getragene Grundstück versteigert werden:

Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 2 
Gemarkung Holzendorf, Flur 3, 
Flurstück 33, Gebäudeund Freifläche, Dorfstraße 27, groß 1117 qm 
Flurstück 34, Gebäude- und Freifläche, Dorfstraße 27 A, 27 B, groß
40124 qm 
Flurstück 35, Gebäude- und Freifläche, Dorfstraße, groß 2019 qm 
Flurstück 36, Gebäude- und Freifläche, Erholungsfläche, Dorf-
straße 19, groß 1058 qm

Es handelt sich um das Grundstück Dorfstr. 19 u. 27 in 19406 Hol-
zendorf, mit (ehemals) gewerblich genutzten Gebäuden (Produk-
tions- u. Lagerhallen, Verwaltungsgebäude usw.) bebaut, davon
10 abrissreife Gebäude, Bj. um 1900 bis 1985; Doppelhaushälfte,
teilausgeb. DG (voll ausbaubar), teilunterkellert, Wfl. ca. 115 qm,
Bj. ca. 1870, 1997 durchgreifend saniert u. modernisiert.

Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 330.000,00 EUR
In einem früheren Termin ist der Zuschlag aus Gründen des 
§ 85a ZVG versagt worden.

Auf Antrag ist Sicherheit i. H. v. 10 % des Verkehrswertes zu leisten.
Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.

Bekanntmachung des Amtsgerichts Parchim
vom 18.01.2008

Geschäfts-Nr.: 15 K 27/07
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
Donnerstag, dem 24.04.2008, 9.15 Uhr,
Raum 340, 2. OG, im Gerichtsgebäude des
Amtsgerichts Parchim, Moltkeplatz 2
folgendes Grundeigentum versteigert werden:

das Grundstück
eingetragen im Grundbuch von Brüel, Blatt 2007

Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1
Gemarkung Brüel, Flur 2, Flurstück 163/28,
Gebäude- und Freifläche, Hinstorffstraße 54
groß 140 qm.

Es handelt sich um ein Zweifamilienreihenhaus in 19412 Brüel,
Hinstorffstraße 54, 54 A, zweigesch., vollunterkellert, ausgeb. DG,
Bj. ca. 1996, Whg. 1 im Keller und EG m. Zugang zum Garten,
ca. 66,06 qm Wohnfl., EbK, Whg. 2 im OG, DG m. Balkon, 
ca. 79,87 qm Wohnfl., EbK.

Verkehrswert gemäß § 74a Abs. 5 ZVG: 150.500,00 EUR
(einschließlich 1.500,00 EUR für mögliches Zubehör)

In einem früheren Termin ist der Zuschlag aus Gründen des
§ 74a ZVG versagt worden.
Bieter haben auf Verlangen Sicherheit in Höhe von 10 % des Ver-
kehrswertes zu leisten.

Bekanntmachung des Amtsgerichts Parchim
vom 30.01.2008

14 K 132/06

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
Mittwoch, dem 07.05.2008, 13.15 Uhr
im Gerichtsgebäude, 2. OG, Raum 340 (Saal 6), Moltkeplatz 2,
19370 Parchim, das im Grundbuch von Brüel, Blatt 2026 einge-
tragene Grundstück versteigert werden:

Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1
Gemarkung Brüel, Flur 2, Flurstücke 11/16, 163/2 1, Hinstorff-
straße 61, Gebäude- und Freifläche, insgesamt groß 274 qm.

Es handelt sich um ein Reihenendhaus in 19412 Brüel, Hinstorff-
str. 61, Bj. 1996, zweigeschossig, DG ausgebaut, Keller, ca. 115
qm Wfl., Reparaturrückstände.

Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 134.000,00 EUR
(einschließlich 800,00 EUR für mögliches Zubehör)

Auf Antrag ist Sicherheit i. H. v. 10 % des Verkehrswertes zu leis-
ten.
Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.

Bekanntmachung des Amtsgerichts Parchim
vom 05.02.2008

14 K 63/07

im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
Montag, dem 05.05.2008, 09.15 Uhr
im Gerichtsgebäude, 2. OG, Raum 340 (Saal 6), Moltkeplatz 2,
19370 Parchim, das im Grundbuch von Sternberg, Blatt 2523 ein-
getragene Grundstück versteigert werden:

Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1
Gemarkung Sternberg, Flur 23, Flurstücke 127/1, 127/2, 
Pastiner Straße 23, Gebäudefläche, insgesamt 320 qm groß.

Es handelt sich um ein Wohn- und Geschäftshaus in 19406 Stern-
berg, Pastiner Str. 23, Bj. ca. 1900, 1994/95 saniert, eine Gewer-
beeinheit (56 qm Nfl.), 2 Wohnungen (50 qm  und 58 qm Wfl.), Ge-
werbeeinheit und eine Wohnung sind nicht in sich abgeschlossen,
Nebengebäude.

Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 100.400,00 EUR

Auf Antrag ist Sicherheit i. H. v. 10 % des Verkehrswertes zu leis-
ten. Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlos-
sen.
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Vereine und Verbände

Der Kleingartenverein •SonnenscheinŽ e. V.
Brüel stellt sich vor

Unser Verein bewirtschaftet 45 Gärten an drei Standorten. Eine
Kleintierhaltung ist möglich.
Zurzeit hat der Verein 44 Vereinsmitglieder.

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus:
1. Bernd-Rüdiger Schütt - Vereinsvorsitzender
2. Arno Karau - Stellvertreter
3. Karl-Heinz Fauck - Kassierer

Ihre Kontaktadresse:
Bernd-Rüdiger Schütt
Hinstoffstraße 10 B
19412 Brüel
Telefon: 038483/22565

Einladung

Der Vorstand des Kleingartenvereins ŒSonnenschein e.V.• Brüel
lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein.
Treffpunkt ist am 01.03.2008 um 15.00 Uhr in der Gaststätte ŒZum
Schütt in•.
Auf der Tagesordnung stehen u. a. die Ordnung in der Gartenan-
lage sowie das 20-jährige Vereinsjubiläum.

Der Vorstand

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft
Groß Görnow

Am 15.03.2008 findet die Vollversammlung in der Gaststätte ŒZum
Burgwall• (Bick) in Groß Raden um 9.00 Uhr statt.
Hierzu sind alle Grundstückseigentümer bejagdbarer Flächen der
Gemarkung Groß Görnow, Klein Görnow und Sagsdorf recht herz-
lich eingeladen.
Sollte die Vollversammlung zur oben genannten Zeit nicht be-
schlussfähig sein (51% der Flächen und 51% der Eigentümer),
wird die Vollversammlung um 9.30 Uhr erneut an gleicher Stelle
einberufen. Die anwesenden Genossenschaftsmitglieder sind dann
beschlussfähig.
Alle Genossenschaftsmitglieder können sich mit einer Vollmacht
vertreten lassen. Diese ist schriftlich der Versammlung vorzulegen.

Tagesordnung
1. Bericht des Vorstandes über den Pachtzeitraum
2. Finanzbericht des Vorstandes
3. Bericht der Revisionskommission
4. Diskussion
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahl des Vorstandes
7. Konstituierung
8. Beschlussfassung

€ Neuverpachtung
€ Verwendung des einbehaltenen Pachtzinses
€ Abrundung von Flächen mit dem Eigenjagdbezirk in der

Gemarkung Groß Görnow

Der Vorstand

Die Singegruppe •Die Lustigen BrüelerŽ
stellt sich vor

Unsere Singegruppe besteht seit Januar 2002 und besteht aus
20 Personen. Wir verfügen über einen Keyboard-Spieler, einen
Techniker, einen Leiter und 17 Sängerinnen und Sänger. Wir sin-
gen Volkslieder, volkstümliche Schlager und andere Weisen. Wir
als Singegruppe •Die Lustigen BrüelerŽ haben keine festen Auf-
trittstermine, sind flexibel einsetzbar und singen, spielen und sket-
chen auf verschiedenen Veranstaltungen, wie z. B. auf Erntefesten,
Kirchfesten, Geburtstagen, zum Advent und vieles mehr. Bei lnte-
rese an unseren Aufführungen wenden Sie sich bitte an Frau Lem-
ke, Telefon: 038483/20460.

Freiwillige Feuerwehr ŒHans Hamann• 
Sternberg

Dienstplan für Monat März 2008

Datum/ Art des Dienstes Ausbilder Art Std.
Uhrzeit
__________________________________________________
02.03.08 Schulung: Einsatz F. Meyer U 1 h

in der Gruppe
09.00 Einsatz Schneider/Spreizer E. Meyer U 1 h

Gefährliche Stoffe und
Güter

08.03.08 Frauentagsfeier H. Ritz/A. Gaube
der FFw Sternberg

11.03.08 Vorstandssitzung E. Meyer
19.30 
14.03.08 Pers. Schutzausrüstungen R. Warning U 1 h
19.00 Anlegen und Einsatz

von Hitzeschutz- und P 1 h
Chemikalienanzügen

22.03.08 Osterfeuer der FFw E. Meyer/H. Ritz
17.00 Sternberg
Jugendwehr
08.03.08 Übung M. Streich
09.00 
22.03.08 Übung M. Streich
09.00 
Spielmannszug
Jeden 
Freitag Probe
18.00
Senioren
29.03.08 gemütliches M. Höppner
14.00 Beisammensein

Kam. E. Meyer
Wehrführer
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3. Tafeljubiläum am 26. März

Am Mittwoch, dem 26. März 2008 begeht die Sternberger Tafel ihr
3-jähriges Bestehen. Wir bedanken uns bei allen Menschen mit
Herz, die uns geholfen haben, unsere Aufgaben im Sinne der Men-
schen zu erfüllen, die auf unsere tätige Hilfe angewiesen sind.
Gemeinsam mit allen unseren Freunden und Besuchern wollen
wir unser 3-jähriges Bestehen feiern, wir laden Sie alle ein bei ei-
nem zünftigen Erbseneintopf aus der Gulaschkanone gemeinsam
über die vergangenen und künftigen Zeiten zu sprechen, Bilanz
zu ziehen und Pläne zu schmieden.
Wir erwarten Sie am 26. März 2008 um 11.00 Uhr in der Tafel,
Mecklenburgring 9 in Sternberg.
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Im Namen des Vorstandes

Bruno Pischel

Kultur, Tourismus und 
Freizeitangebote

Veranstaltungen 
in Sternberg und Umgebung

07.03.2008 ŒTotal verrückte Weiberparty•
19.00 Uhr Kobrow II
14.03.2008 Preisskat & Knobeln im Museumscafé
19.00 Uhr Kobrow II
28.03.2008 ŒHüt ward lacht•
19.30 Uhr Plattdeutscher Abend im Museumscafé Kobrow

Kobrow II
05.04.2008 Saisonauftakt im Agrarmuseum
10.00 Uhr Kobrow Il
18.04.2008 Preisskat & Knobeln im Museumscafé
19.00 Uhr Kobrow II

Es ist wieder so weit!

Am 16.03.2008 findet wieder unser gemeinsames Forellenangeln
zum 4. Mal in Groß Labenz statt.
Dazu sind alle Mitglieder des Angelvereins ŒLuckower See• e. V.
recht herzlich eingeladen!!!

Treffpunkt:
16.03.2008 um 6.30 Uhr am Vereinsgelände in Sternberg

Fahrgemeinschaften werden vor Ort geregelt!!!
Interessenten werden gebeten, sich in der im Angelladen auslie-
genden Liste einzutragen!!! (Pastiner Straße)
Bei eventuellen Fragen bitte Herr Jens Sarnetzki anrufen.
Telefonnr. 0172/7586856

Beratungs- und Begegnungsstätte 
Frauen- und Familienzentrum dfb Borkow

Veranstaltungsplan Monat März 2008
im Dorfgemeinschaftshaus

04.03. Würfel- und Spielnachmittag
05.03. 19.00 Uhr Kreativabend
06.03. Kreativnachmittag

Sonnabend,
08.03. 14.00 Uhr Internationaler Frauentag -

Frauentagsparty in Schlowe!!!
es laden ein: die Sportgruppe, die Volkssolidarität,

der dfb
11.03. 14.00 Uhr Würfel- und Spielnachmittag
12.03. 19.00 Uhr Kreativabend
13.03. 14.00 Uhr Kreativnachmittag
18.03. Würfel- und Spielnachmittag
19.03. 19.00 Uhr Kreativabend
20.03. 14.00 Uhr Kreativnachmittag
25.03. Würfel- und Spielnachmittag
26.03. 19.00 Uhr Kreativabend
27.03. Kreativnachmittag

Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen!

jeden Montag ab 19.00 Uhr Sport

Frohe Ostern

Begegnungstreff in Dabel

Veranstaltungsplan Monat März 2008

Montag
03.03., 10.03., 17.03. und 31.03.2008
ab 14.00 Uhr Chorproben

Dienstag
04.03., 11.03., 18.03. und 25.03.2008
ab 13.30 Uhr Spiele und kreative Beschäftigungen

Donnerstag
06.03.,13.03.,20.03. und 27.03.2008
ab 14.00 Uhr Spiele

Jeden Dienstag
ab 09.00 Uhr Bastelbeschäftigung

Am Mittwoch, den 05.03.2008 ab 14.00 Uhr veranstalten wir
aus Anlass des Frauentages einen gemütlichen Nachmittag
mit der dfb-Gruppe und der Volkssolidarität des Ortes, zu dem
alle Frauen und Mädchen herzlich eingeladen sind.

Am 19.03.2008 findet die Kaffeerunde der Volkssolidarität statt.

Veranstaltungen in der Gemeinde Hohen
Pritz im Monat März

Rentner:
11.03. 14.30 Uhr Frauentagsfeier im Gemeindehaus
18.03. 14.00 Uhr Spielnachmittag

Dfb:
07.03. 16.00 Uhr Theaterbesuch in Parchim
11.03. 09.00 Uhr Frauenfrühstück
25.03. 09.00 Uhr Frauenfrühstück
FFw:
07.03. 19.00 Uhr Ausbildung
22.03. 17.00 Uhr Vorbereitung Osterfeuer

Einladung

Am Samstag, den 22.03.2008 ab 19.00 Uhr sind alle Einwohner
und Gäste der Gemeinde Hohen Pritz zu unserem traditionellen
Osterfeuer auf der Dorfwiese in Kukuk eingeladen.
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Die Kameraden der Feuerwehr sorgen für das leibliche Wohl der
Gäste mit Getränken und Gegrilltem.
Für die Kinder wird der Osterhase kleine Überraschungen ver-
stecken und es kann auch wieder der beliebte Knüppelkuchen ge-
backen werden.
Also kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ich mache mit - spende

7 Euro, 2 Euro, 5 Euro oder einen anderen Betrag 
für die Borkower Jubiläumsfeier

Am 09.08.08, den ganzen Tag, werden die Borkower - Ureinwoh-
ner, Fortgezogene und Zugezogene - ein Fest der besonderen Art
begehen.
Die Chronisten weisen nach: Unser Borkow ist 725 Jahre alt. Das
soll uns Anlass sein zu feiern. Viele Einwohner haben Ideen und
Wünsche, wie das Fest begangen werden kann. Vieles davon wer-
den wir mit der Vorbereitungsgruppe in Angriff nehmen. Da nicht
alles aus dem Gemeindehaushalt bezahlt werden kann, brauchen
wir zusätzliche Unterstützung. Deshalb bitten wir die Borkower Ein-
wohnerinnen und Einwohner und alle, die sich in besonderer Wei-
se mit Borkow verbunden fühlen, um Unterstützung. Jeder Euro
hilft. Wenn Sie möchten, bringen Sie Ihre persönliche Spende in
das Dorfgemeinschaftshaus oder überweisen Sie auf das Konto

Amt Sternberger Seenlandschaft
Konto-Nr. 1400001052
BLZ 14051362
Sparkasse Parchim-Lübz
Buchungstext: Spende GKZ 4 Borkow 15000001.

Wir danken für Ihre Unterstützung.

O. Lorenz S. Klahr
Bürgermeister Vors. Bauausschuss

A. Prieß R. Nienkarn
Vors. Sozialausschuss Vors. Finanzausschuss

Geburtstage des Monats

Allen Bürgerinnen und Bürgern, 
die im Monat Februar 2008 ihren Geburtstag feiern, 
übermittelt das Amt Sternberger Seenlandschaft,

vertreten durch Amtsvorsteher Peter Davids, 
die allerherzlichsten Glückwünsche.

Ein besonderer Gruß wird insbesondere übermittelt an:

Frau Adolfine Reschke Sternberg zum 100. Geburtstag
Herrn Heinz Basedow Sternberg zum 86. Geburtstag
Frau Johanna Groth Sternberg zum 95. Geburtstag
Frau Johanna Jahn Dabel zum 94. Geburtstag
Frau Emma Baalhorn Brüel zum 91. Geburtstag
Frau Alma Nitz Brüel zum 89. Geburtstag
Frau Rella Sdunek Sternberg zum 88. Geburtstag
Frau Veronika Streich Brüel zum 88. Geburtstag
Herrn Bruno Büttner Sternberg zum 88. Geburtstag
Frau Henny Janz Dabel zum 87. Geburtstag
Frau Helene Baginski Sternberg zum 87. Geburtstag
Frau Ehrentraut Ahrens Dabel zum 87. Geburtstag
Frau Charlotte Zieroth Sternberg zum 87. Geburtstag

Frau Elsbeth Gierand Sternberg zum 87. Geburtstag
Frau Erna Bruhn Sternberg zum 87. Geburtstag
Frau Irmgard Rosenfeld Dabel zum 86. Geburtstag
Frau Martha Schülke Sternberg zum 86. Geburtstag
Frau Luise Pegel Sternberg zum 86. Geburtstag
Frau Käthe Bauer Sternberg zum 86. Geburtstag
Frau Hedwig Böttcher Brüel zum 86. Geburtstag
Herrn Fritz Reinke Sternberg zum 85. Geburtstag
Frau Frieda Schöneweiß Sternberg zum 85. Geburtstag
Frau Anna Wolf Weitendorf zum 84. Geburtstag

OT Schönlage
Frau Annaliese Kretschmann Sternberg zum 84. Geburtstag
Frau Gerda Goldack Brüel zum 84. Geburtstag
Herrn 
Karl-Friedrich Weltzien Sternberg zum 84. Geburtstag
Frau Anna Schwarz Brüel zum 83. Geburtstag
Frau Karla Krüger Sternberg zum 83. Geburtstag
Herrn Paul Janczak Borkow zum 82. Geburtstag
Frau Anneliese Sommer Kuhlen- zum 82. Geburtstag

Wendorf
OT Zaschendorf

Frau Ursula Fentens Brüel zum 82. Geburtstag
Herrn Iakow Avakian Mustin/Bolz zum 82. Geburtstag
Frau Erika Harm Hohen Pritz/ zum 82. Geburtstag

Klein Pritz
Frau Gerda Sellin Witzin zum 82. Geburtstag
Frau Erika Braun Brüel zum 82. Geburtstag
Herrn Karlheinz Bab Mustin zum 82. Geburtstag
Frau Klara Rehfeldt Sternberg zum 81. Geburtstag
Frau Irmgard Allzeit Sternberg zum 81. Geburtstag
Frau Gretchen Hacker Brüel zum 81. Geburtstag
Frau Lotte Bluhm Sternberg zum 81. Geburtstag
Frau Ursula Tober Hohen Pritz/ zum 80. Geburtstag

Klein Pritz
Frau Irmgard Mamerow Borkow/ zum 80. Geburtstag

Schlowe
Frau Irma Hirsch Sternberg zum 80. Geburtstag
Frau Lieselotte Püsching Sternberg/ zum 80. Geburtstag

Groß Raden
Herrn Karl Mau Kuhlen- zum 80. Geburtstag

Wendorf
OT Kuhlen

Frau Edeltraut Trempnau Mustin/Bolz zum 80. Geburtstag
Frau Else Knoll Witzin zum 80. Geburtstag
Frau Anni Kruse Kuhlen- zum 80. Geburtstag

Wendorf
OT Gustävel

Frau Charlotte Sagasser Sternberg zum 80. Geburtstag
Frau Edith Badzong Brüel zum 75. Geburtstag
Herrn Willi Holländer Dabel zum 75. Geburtstag
Frau Ingeburg Schneider Blankenberg zum 75. Geburtstag
Frau Gerda Ziese Brüel zum 75. Geburtstag
Frau Erika Totzke Brüel zum 75. Geburtstag
Frau Karla Pöpplau Brüel zum 75. Geburtstag

OT Golchen
Frau Herta Klotzowski Kobrow I zum 75. Geburtstag
Herrn Kobrow/
Friedrich-Karl Toparkus Kobrow II zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Kindling Sternberg zum 75. Geburtstag
Herrn Bruno Belgardt Dabel/ zum 75. Geburtstag

Holzendorf
Frau Magdalena Meis Kobrow I zum 75. Geburtstag
Herrn Günter Jaeger Dabel zum 70. Geburtstag
Frau Ilse Brigitte Ostheeren Sternberg zum 70. Geburtstag
Herrn Gerhard Sambol Sternberg zum 70. Geburtstag
Frau Renate Krebs Kuhlen- zum 70. Geburtstag

Wendorf
OT Müsselmow
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Frau Gisela Lemke Kuhlen- zum 70. Geburtstag
Wendorf
OT Tessin

Herrn Horst Bartels Sternberg zum 70. Geburtstag
Herrn Heinz Steinke Brüel zum 70. Geburtstag
Herrn Harry Klammer Brüel zum 70. Geburtstag
Frau Renate Krikowski Brüel zum 70. Geburtstag
Frau Helianne Schreiber Sternberg zum 70. Geburtstag
Herrn Igor Rosenow Brüel zum 70. Geburtstag
Herrn Gerhard Walm Brüel zum 65. Geburtstag

OT Keez
Frau Johanna Franke Sternberg zum 65. Geburtstag
Herrn Jakob Greilach Dabel zum 65. Geburtstag
Frau Ursula Karau Brüel zum 65. Geburtstag
Frau Isolde Pieper Sternberg zum 65. Geburtstag
Frau Amelie Bade Kobrow I zum 65. Geburtstag
Frau Hella Max Sternberg/ zum 65. Geburtstag

Neu Pastin
Herrn Harry Worseg Kuhlen- zum 65. Geburtstag

Wendorf
OT Wendorf

Herrn Ulfried Fleischer Sternberg/ zum 65. Geburtstag
Sternberger Burg

Frau Helga Termer Kuhlen- zum 65. Geburtstag
Wendorf
OT Gustävel

Herrn Herbert Brügge Sternberg zum 65. Geburtstag
Frau Ingrid Wendt Borkow/ zum 65. Geburtstag

Schlowe

Frau Helma Honisch Sternberg zum 65. Geburtstag
Frau Helga Pfanner Brüel zum 60. Geburtstag
Frau Anngret Ewald Kuhlen zum 60. Geburtstag

Wendorf 
OT Tessin

Frau Monika Knak Dabel zum 60. Geburtstag

Sonstiges

Pilger-Kloster Tempzin

An der Klosterkirche
19412 Tempzin
Tel. u. Fax: 038483/28329

Aus ŒDie Erzählungen der Cassidim•
Der Berditschewer (Rabbi) sah einen auf der Straße eilen, ohne
rechts und links zu schauen. ŒWarum rennst du so?• fragte er ihn.
ŒIch gehe meinem Erwerb nach•, antwortete der Mann. ŒUnd wo-
her weiß duŽ, fragte der Rabbi, Œdein Erwerb laufe vor dir her, dass
du ihm nachjagen musst? Vielleicht ist er dir im Rücken und du
brauchst nur innezuhalten, um ihm zu begegnen, du aber fliehst
vor ihm.•

Gute Wünsche aus dem Pilger-Kloster Tempzin und einige

Termine zum ŒInnehalten•,

zu denen herzlich eingeladen wird.

Praxisprojekt: Wir bauen ein Labyrinth
Fr., 7. März ab 17 Uhr bis So., 9. März nach dem Mittagessen. In
dieser Zeit wird auf dem Gelände des Klosters der erste Abschnitt
eines begehbaren Labyrints gebaut unter Leitung von Ute Die-
penbrock, SN.

Anmeldung bzw. Nachfragen unter Tel. 038483/28329.

Ora-et-labora-Woche (Bete und arbeite)
Di., 11. - 14. März
In fröhlicher Runde sind wir miteinander als •Kloster auf ZeitŽ tä-
tig. Motto: ŒMitbauen an einem Kloster in M-V.•
Wir räumen, pflegen, sanieren, gestalten - in den Häusern, im Gar-
ten, auf dem Gelände. Für jedes Talent gibt es zu tun. Die Tag-
zeitgebete geben unserer Zeit Struktur und Ausrichtung. Bitte an-
melden, 038483/28329.

Gottesdienst ŒSegnen und Heilwerden• im Pilger-Kloster
Do., 13. März, 18.30 Uhr
Durch die Kraft Gottes im Handauflegen sowie im Segnen und Sal-
ben mit Öl:
- Gottes heilende Nähe erfahren
- im Vertrauen zu Gott gestärkt werden
- Schwierigkeiten in Gottes Hand legen.

Kloster-Abend
Mi., 19. März, 19.00 Uhr
Singen und beten, •Bibel teilenŽ, gemeinsam nach Gottes Antwort
auf unsere Lebensfragen suchen, Segen empfangen.
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Osternacht-Gottesdienst in der Klosterkirche
So., 23. März, 06.00 Uhr
Wir treffen uns in der noch dunklen Kirche und erleben gemein-
sam den Sonnenaufgang, das Licht des Ostermorgens nach aller
Finsternis. So haben Christen in Jahrtausenden ihr wichtigstes
Fest gestaltet mit Erinnerung an die Taufe und der Feier des Hei-
ligen Abendmahls. Im Anschluss laden wir sehr herzlich ein zum
Osterfrühstück in das Pilger-Kloster.

Pilgerwege Anno Domini 2008
19. Ökumenische Pilgerwege Mecklenburg-Vorpommern
I. 18. - 27. Juli 2008 - Weiter auf dem Jakobusweg der hlg. Bir-

gitta von Schweden
Vom Kloster Tempzin über Schwerin und Boizenburg nach Lü-
neburg. Sa., 26.07. - Rückfahrt per Bahn nach Tempzin.
Pilgerweg I
Beginn: Fr., 18.07. - 18 Uhr mit dem Abendgebet im Pilgerklo-
ster Tempzin
Abschluss: So., 27.07. nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr
in der Kloster- und Wallfahrtskirche zu Tempzin (Mittagessen
möglich.)

II. 06. - 10. Aug. 2008 - Familienpilgerweg
5 Tage mit kinderfröhlichen Tageszeitengebeten und Ge-
schichten/3 Tagesrundwege von ca. 12 km. Ermüdete können
eine Strecke mit dem Pferd zurücklegen/Übernachtungen je-
weils in Tempzin.
Pilgerweg II
Beginn: Mi., 06.08. - 12 Uhr mit dem Mittagsgebet im Pilger-
kloster Tempzin
Abschluss: So., 10.08. mit lebendigem Familien-Gottesdienst
und Mittagessen (bitte Sonder-Information anfordern.)

III. 16. - 24. Aug. 2008 - Tempziner Kloster-Rundweg
Sieben Pilgertage - Sieben Klosterorte.
Tempzin - Neukloster - Rühn - Bützow - Güstrow - Serrahn -
Dobbertin - Sternberg - Tempzin.
Pilgerweg III
Beginn: Sa., 16.08. - 12 Uhr mit dem Mittagsgebet im Pilger-
kloster Tempzin
Abschluss: So., 24.08. nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr
in der Kloster- und Wallfahrtskirche zu Tempzin (Mittagessen
möglich.)

Anmeldung für alle Tage des Pilgerweges ab sofort. Eine Anmel-
debestätigung erfolgt nicht. (Anschrift, Beruf, Geburtsdatum, Kon-
fession) Die Anmeldung wird verbindlich durch die Überweisung
der Gesamtkosten von 210   (Weg I) bzw. 200   (Weg III), bzw.
siehe Kosten (Weg II
An: Pilger-Kloster Tempzin

an der Klosterkirche 3, 19412 Tempzin
Tel. 038483/28329
Internet: www.pilger-zentrum-kloster-tempzin.de

Kto: Ev. Kreditgenossenschaft e. G.
BLZ 52060410
Konto 7380020

Etwa vier Wochen vor Beginn erhält jeder Angemeldete einen In-
formationsbrief zum jeweiligen Pilgerweg.

Singkreis Kloster Tempzin
Proben in der Regel 14-täglich. Der Chor besteht seit mehr als 
10 Jahren. Die Sänger/innen kommen aus verschiedenen Orten
Mecklenburgs. Wer Lust und Begabung hat zu vierstimmigem Sin-
gen ist herzlich eingeladen. Nachfragen, Tel. 038483/28329.

Tagzeitengebete
Täglich ruft die Glocke der Klosterkirche mehrmals zum Gebet. 
Morgengebet
Mittagsgebet 12 Uhr
Abendgebet 18 Uhr
Wir bringen die Anliegen der Welt, unserer Kirche und einzelner
Menschen vor Gott.
Wir lassen uns tragen durch die jahrhundertealte Form klösterli-
chen Betens.
Jeder ist willkommen mitzubeten.

Für die Gebäude (Haus der Gemeinschaft und Haus der Gast-
freundschaft) suchen wir jemanden, der gegen Vergütung beim
Putzen hilft. Auch Gartenarbeit ist eingeschlossen (ca. 4 Std. in der
Wo.). 
Bitte melden unter Tel. 038483/28329.

Kirchliche Nachrichten

Kirchgemeinde Witzin - Ruchow - Groß Raden

Jahreslosung 2008
Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben.

Johannes 14,19

Monatsspruch März 2008
Jesus Christus spricht: Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will
euch wieder sehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure
Freude soll niemand von euch nehmen. Johannes 16,22

Gemeindekalender

24.02. 19.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Witzin
25.02. 09.00 Uhr Gesprächskreis
27.02. 19.30 Uhr Gemeindeabend im Pfarrhaus
02.03. 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Witzin
05.03. 09.00 Uhr Handarbeitskreis
09.03. 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Witzin
10.03. 09.00 Uhr Gesprächskreis
13.03. 14.30 Uhr Seniorenkreis 60plus
16.03. 14.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Witzin mit Kir-

chenkaffee
18.03. 15.30 Uhr Gesprächskreis in Buchenhof
19.03. 09.00 Uhr Handarbeitskreis
20.03. 18.30 Uhr Sederfeier in Loiz, Beth Emmaus
21.03. 10.00 Uhr Karfr eitags-Gottesdienst in der Kirche

Witzin
22.03. 22.00 Uhr Osternachtsfeier in der Kirche Witzin
23.03. 10.00 Uhr Ostergottesdienst in der Kirche Witzin
30.03. 14.00 Uhr Gottesdienst in Groß Raden mit Em-

mauspilgerweg von Groß Raden nach Loiz
jeden Mittwoch Hauskreis bei Heidrun Schmidt um 20 Uhr Gar-
tensteig 13

Spenden und Kirchgeld 2008

Die Bankverbindung derKirchgemeinde Witzin lautet:
Konto: 1400002610, BLZ 14051362 bei der Sparkas-
se Parchim-Lübz

Kindertreff der Kirchgemeinde

Jeden Montag um 14.30 Uhr sind allen Kinder bis zur 
6. Klasse zur Christenlehre eingeladen. Information über Helga
Birkholz, 038481/20035
Von Montag bis Freitag ab 15.00 Uhr ist der Kinder- und Jugend-
keller der Kirchgemeinde im Pfarrhaus geöffnet.

Einladung zum Konfirmationskurs
Projekttage der Propstei

Glauben-Kennlerntage für Jugendliche ab der 7. Klasse.
Sonnabend, dem 8. März 2008, in Warin
Thema: Taufe
Sonnabend, dem 5. April 2008, in Witzin
Thema: Was wir glauben dürfen

Pastor Siegfried Rau, Witzin
Tel. 038481/20211
mobil 0162/6323506
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Finanzieren € Bauen € Wohnen € Dekorieren € Renovieren

Bauen & Wohnen
2008

Hereinspaziert...
Der Eingangsbereich eines Hauses
oder einer Wohnung ist sehr wich-
tig für den ersten Eindruck. Des-
halb ist rein aus optischer Sicht
schon die Haustüre von großer Be-
deutung. Es gibt sie in den unter-
schiedlichsten Farben und aus ver-
schiedenen Materialien.
Aluminium zum Beispiel ist sehr wit-
terungsbeständig, formstabil und
pflegeleicht. Meist sind die Türen
auch mit einer speziellen Behand-
lung vor Korrosion geschützt.
Doch nicht nur aus optischen Grün-
den ist die Haustüre wichtig, auch

bei der Wärmedämmung spielt sie
eine wichtige Rolle. Veraltete Tü-
ren haben meist keinen ausrei-
chenden Wärmeschutz mehr.
Außerdem kann schon durch
leicht beschädigte Dichtungen an
den Türen Feuchtigkeit ins Haus
eindringen. Mo derne Türen ha-
ben dazu noch einen speziellen Ein-
bruchschutz durch eine Fünfach-
Verriegelung.  Sie sehen also, die
Eingangstür ist ein wichtiges De-
tail. Lassen Sie sich dazu am besten
von einem Spezialisten beraten.

Badezimmerrenovierung - 
so macht man es richtig
Viele Bäder sind schon sehr veral-
tet und noch im achtziger Jahre
Grün gestaltet. Da ist es ver-
ständlich, wenn man eine Er-
neuerung braucht. Eine Badezim-
merrenovierung ist meist sehr
aufwändig und sollte auch gut
durchdacht werden. Am Anfang
steht die Frage, wie hoch über-
haupt die Ausgaben sein dürfen,
denn sonst wächst einem alles
schnell über den Kopf. Wenn
man für die Renovierung einen
Sanitärinstallateur engagiert,
dann koordiniert er auch Maurer,
Elektriker, Schreiner und Fliesen-
leger, sofern diese benötigt wer-
den. Nimmt man es selbst in die
Hand, dann müssen die Hand-
werker auf einem gut organisier-

ten Zeitplan, selbst koordiniert
werden. Egal wer die handwerkli-
chen Arbeiten übernimmt, es
muss geklärt sein, wer den anfal-
lenden Bauschutt entsorgt. Au-
ßerdem muss vorher alles mit
dem Vermieter abgesprochen
werden. Gegebenenfalls muss
auch der Mietvertrag geändert
werden, indem der Vermieter auf
eine Mieterhöhung verzichtet
oder sie nur gering erhöht wer-
den darf. Es ist gut, wenn im Fal-
le eines Auszugs eine Abstands-
zahlung vereinbart wird. Wer
in einem Denkmalgeschützten
Haus wohnt, der muss sich eine
Baugenehmigung einholen, be-
vor er sein Badezimmer renovie-
ren darf.


















